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Index

L34006 Abgabenordnung Steiermark

L37406 Kurabgabe Steiermark

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115;

BAO §119;

KurabgabeG Stmk §2 Abs2;

KurabgabeG Stmk §4;

LAO Stmk 1963 §93;

LAO Stmk 1963 §95;

Rechtssatz

Ohne einen entsprechenden Vorhalt ist nach den Grundsätzen der hg. Rechtsprechung eine Partei, die wie im

vorliegenden Fall die Beschwerdeführerin (hier Betreiberin einer Krankenanstalt) ihre Rechtsansicht in der Berufung

hinsichtlich der Abgabep>icht ihrer Patienten dargelegt hat und damit an sich initiativ sowohl in rechtlicher Hinsicht

das Vorliegen des Ausnahmetatbestandes (unbeschadet ihrer grundsätzlichen Au@assung, die Patienten Aelen gar

nicht in den Kreis der Abgabep>ichtigen) geltend gemacht, als auch ein entsprechendes begründendes

Tatsachenvorbringen erstattet hat, nicht gehalten, gleichsam auf Verdacht weitere Sachverhaltsangaben zu erstatten

(zum "Überraschungsverbot" allgemein vgl. die Nachweise bei Ritz, BAO-Kommentar, § 115 Tz 16). .
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